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Tagesordnungspunkt

Antrag der Fraktion DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL vom
10.09.2018 (eingegangen am 10.09.2018): "Initiative Vereinssport -
Ein Jahr kostenfrei im Sportverein für Schulanfänger"

Inhalt:

Mit Schreiben vom 10.09.2018 (eingegangen am 10.09.2018) beantragt die Fraktion DIE
LINKE. mit BURGERPARTEI GL, die Stadt Bergisch Gladbach möge für jedes Kind, das in
die Grundschule eingeschult wird, das erste Beitragsjahr in einem Sportverein übernehmen,
wobei die Höhe der Kostenübernahme auf 60 € beschränkt sein solle. Die Verwaltung solle
Gespräche mit den Bergisch Gladbacher Sportvereinen aufnehmen, um mit diesem Modell
möglichst in jedem Sportverein die Mitgliedschaft im ersten Jahr zu ermöglichen. Der Betrag
von 12.000 € solle in den Haushalt eingestellt werden.

Im Einzelnen wird auf das dieser Vorlage als Anlage beigefügte Schreiben der Fraktion DIE
LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL verwiesen.



Stellungnahme der Verwaltung:

Gemäß 8 1 Absatz 2 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach (ZuO) sind alle
Angelegenheiten, über die der Rat Beschluss fassen soll, vorher von den Ausschüssen des
Rates zu beraten, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen.

Berührt ein Antrag einer Fraktion die Zuständigkeit eines Fachausschusses, ist er ohne Aus-
sprache an den betreffenden Ausschuss zu überweisen, $ 12 Absatz 1 Geschäftsordnung für
den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach (GeschO).

Gemäß $ 10 Absatz 1 ZuO berät der Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport grund-
sätzliche Angelegenheiten der Aufgabenbereiche Bildung, Kultur, Schule und Sport.

Der Haupt- und Finanzausschuss berät gemäß $ 6 Absatz 1 Nr. 5 ZuO Anträge mit finanziel-
len Auswirkungen, über die der Rat entscheidet.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Antrag ohne Aussprache zur Beratung an den Aus-
schuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport und den Haupt- und Finanzausschuss vor einer
abschließenden Entscheidung im Rat zu überweisen.


